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Vorbemerkung

Wie bereits im vergangenen Jahr mdchte die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Ver-
sorgung im Akutkrankenhaus (BAG-PVA) mit dem vorliegenden Kodierleitfaden dazu beitragen,
dass psychosoziale Interventionen auch im OPS (Operationen- und Prozeduren-Schlissel) flr
das Jahr 2010 moglichst umfassend und richtig kodiert werden kénnen.

Bis Ende 2009 diente das DRG- System ausschlief3lich der Finanzierung somatischer Akutklini-
ken; seit 2010 wird nun auch in psychiatrischen und psychosomatischen Akutkliniken nach dem
DRG-System abgerechnet. Daflir wurden eine ganze Reihe neuer Codes in den OPS-Katalog
aufgenommen: 1-903 und 1-904 Diagnostik bei psychischen und psychosomatischen Storun-
gen und Verhaltensstérungen bei Erwachsenen bzw. bei Kindern und Jugendlichen, sowie 9-
60...9-69 Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Stérungen und Verhaltenssto-
rungen bei Erwachsenen und Kindern. Zur genaueren Unterscheidung, welche Codes nun flr
welche Patienten verwendet werden dirfen, wurde jeweils der entsprechende Paragraph aus
dem KHG (Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenh&user und zur Regelung der
Krankenhauspflegesatze) unter ,Hinweise“ eingefugt:

» 817 b bezieht sich auf Patienten in somatischen Krankenh&usern
» 817 d bezieht sich auf Patienten in psychiatrischen und psychosomatischen Einrich-
tungen

Bei den ubrigen Codes sind im Vergleich zum letzten Jahr kaum Anderungen zu verzeichnen:
Im Code 8- 918 multimodale Schmerztherapie wird in allen Untercodes explizit betont, dass
wochentlich je ein arztliches und ein psychotherapeutisches Einzelgesprach stattfinden muss.
Im Code 8-984 multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus wurde hinzugeflgt, dass
bei Kindern und Jugendlichen auch die Eltern oder Bezugspersonen miteinbezogen werden
mussen.

Einige weitere Codes in diesem Leitfaden haben geringfiigige Anderungen oder Erganzungen
erfahren, die sich jedoch jeweils nicht auf die psychosozialen Anteile der Codes beziehen.
Trotzdem wurde der Vollstandigkeit halber hier die jeweils glltige Fassung aus dem Klassifika-
tionskatalog des dimdi aufgenommen.

Eine gute und mdglichst vollstdndige Dokumentation aller psychosozialen Téatigkeiten im DRG-
System dient der Qualitatssicherung und der Transparenz im offiziellen System; die Kodierung
zahlreicher Komplexcodes bei medizinischen Hauptdiagnosen wird so erst mdglich. Nach wie
vor sieht das DRG- System grundsatzlich keine Refinanzierung einzelner Tatigkeiten oder Leis-
tungen vor; und die normalerweise im Rahmen der psychosozialen Versorgung verwendeten
ICD-Codes sind nicht schweregradsteigernd. Wir méchten jedoch darauf hinweisen, dass meh-
rere Komplexcodes wie z.B. neurologische Frihrehabilitation, multimodale Schmerztherapie
oder auch die Palliativbehandlung den Einsatz mehrerer psychosozialer Berufsgruppen zwin-
gend vorschreiben und so deren Téatigkeiten im Gesamterlds fur die Klinik mitbericksichtigt
sind. Einzelheiten sind jeweils beim klinikinternen Controlling zu erfragen.

Wir méchten Sie bitten, weiterhin psychosoziale Tatigkeiten umfassend zu dokumentieren mit
dem Ziel, deren Relevanz fir die klinische Versorgung aufzuzeigen und das psychosoziale
Leistungsangebot langfristig erhalten und erweitern zu kénnen.

Dieser Kodierleitfaden wird regelméRig tiberarbeitet werden. Wenn Sie Kommentare dazu ha-
ben, senden Sie diese bitte an:
barbara.griessmeier@kqu.de
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Kodierregeln

Alle Kodes kdnnen nur einmal pro stationdrem Aufenthalt kodiert werden; ambulante Ta-
tigkeiten kénnen nicht beriicksichtigt werden.

Die Kodes sind — bis auf 9-403 —i.d.R. nicht altersgebunden, kénnen also fir Kinder und
fur Erwachsene verwendet werden.

Das DRG- System wird fallbezogen angewandst; d.h. bei der Kodierung kommt es darauf an,
in welcher Einrichtung der Patient hauptsachlich behandelt wird — und nicht, welcher Einrich-
tung z.B. der Konsiliararzt ,eigentlich* angehort.

Bei der Verwendung der einzelnen Kodes ist darauf zu achten, dass die unter ,Hinweise"
definierten Mindestanforderungen erftllt sind.

Die definierten Mindestanforderungen sollten sich in der Patientendokumentation wieder-
finden lassen (Behandlungszeiten, Berufsgruppe, Art der Mal3hahme).

Die Behandlungszeiten umfassen auch fallbezogene Zeiten fir die Vor- und Nachberei-
tung, weitere organisatorische Zeiten (Kontakt zum Arzt zur Informationstibermittlung, antei-
lig Visitenteilnahme usw.).

Bei den Codes 9-401 sowie den Komplexcodes werden die Behandlungszeiten pro stationa-
rem Aufenthalt summiert. Nur wenn bei einzelnen Interventionen die Summe weniger als
50min betréagt, ist die Leistung nicht kodierbar.

Psychosoziale Interventionen werden bei psychisch belasteten korperlich kranken Patienten
durchgefuihrt und kommen vielfach bereits préaventiv zum Einsatz, um die Entstehung psy-
chiatrischer Nebendiagnosen zu vermeiden. Damit die psychosozialen OPS-Kodes ange-
wandt werden konnen, ist eine parallele psychiatrische Diagnosestellung (nach ICD 10,
Kapitel 5) zur somatischen Hauptdiagnose nicht zwingend erforderlich.

Die OPS-Kodierung wird i.d.R. von speziell geschulten Arzten falloezogen vorgenommen.
Controllingabteilungen sowie im psychosozialen Bereich tatige Mitarbeiter sollten darauf ach-
ten, dass die in der Patientenakte dokumentierten psychosozialen Leistungen tatsachlich in
das Datenerfassungssystem eingegeben werden.

Psychosoziale ,Einzelkodes” und ,Komplexziffern“: Anzustreben ist zunachst die Kodie-
rung aller einzelnen Interventionen (,Einzelkodes"). Ist dies nicht mdglich, weil z.B. die Min-
destanforderungen hinsichtlich Behandlungsdauer nicht erfillt werden, kénnen oft noch
.Komplexziffern“ kodiert werden, ndmlich i.d.R. wenn mehrere psychosoziale Berufsgruppen
zusammenwirken und die Gesamtbehandlungszeit den ,Hinweisen” entspricht.

Die ,Komplexziffern“ sind in unserer Darstellung unterteilt in primér psychosoziale Komplex-
ziffern und Komplexziffern fir bestimmte medizinische Hauptdiagnosen. Bei letzteren handelt
es sich um komplexe multimodale Behandlungsabléaufe, zu denen psychosoziale Leistungen
gehdren (z.B. Schmerztherapie, Palliativbehandlung, Querschnittldhmung, Spina bifida) so-
wie den eigenstandigen medizinischen Bereich der psychosomatischen Therapie.

Die Texte zu den OPS-Kodes wurden der DIMDI-Webseite (www.dimdi.de) entnommen, wobei
unsererseits vorgenommene blaue Zusétze die Orientierung erleichtern sollen:

Schwarz: Amtlicher OPS-Katalog fur 2010
Blau: Zusatzliche Anmerkungen der BAG-PVA.
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1. Psychosoziale ,Einzelkodes”

1-90

1-900

1-900.0

1-900.1

1-901

1-901.0

1-901.1

1-902

1-902.0

1-902.1

9-40

9-401

9-401.0

.00

.01

.02
9-401.1

Psychosomatische, psychotherapeutische, (neuro-) psychologische, psychoso-
ziale und testpsychologische Untersuchung

Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnhostik

Hinw.:

Ein Kode aus diesem Bereich ist nur fir Leistungen anzugeben, die in Einrichtungen
im Geltungsbereich des § 17b KHG erbracht wurden

Einfach

Hinw.:

Dauer mindestens 60 min

Komplex

Hinw.:

Dauer mindestens 3 Stunden

(Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik

Inkl.:

Psychologische, psychotherapeutische, psychosoziale und neuropsychologische Ver-
fahren zur Erhebung, Indikationsstellung, Verlaufsbeurteilung und Erfolgskontrolle, ggf.
Erhebung biographischer Daten

Hinw.:

Ein Kode aus diesem Bereich ist nur fir Leistungen anzugeben, die in Einrichtungen
im Geltungsbereich des § 17b KHG erbracht wurden

Einfach

Hinw.:

Dauer mindestens 60 min

Komplex

Hinw.:

Dauer mindestens 3 Stunden

Testpsychologische Diagnostik

Hinw.:

Ein Kode aus diesem Bereich ist nur fir Leistungen anzugeben, die in Einrichtungen
im Geltungsbereich des § 17b KHG erbracht wurden

Einfach

Hinw.:

Dauer mindestens 60 min

Komplex

Hinw.:

Dauer mindestens 3 Stunden

Psychosoziale, psychosomatische und neuropsychologische Therapie

Hinw.:

Ein Kode aus diesem Bereich ist nur jeweils einmal pro stationaren Aufenthalt an-
zugeben, es sei denn, beim jeweiligen Kode ist dies anders geregelt.

Ein Kode aus diesem Bereich ist nur fir Leistungen anzugeben, die in Einrichtungen
im Geltungsbereich des § 17b KHG erbracht wurden

Psychosoziale Interventionen

Hinw.:

Bei Durchfiihrung mehrerer Beratungen, organisatorischer oder therapeutischer MalR3-
nahmen sind die Zeiten jeweils zu addieren

Sozialrechtliche Beratung

Hinw.:

Information und Beratung zu Méglichkeiten sozialrechtlicher Unterstiitzungen, ein-
schliel3lich organisatorischer MalRhahmen

Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden

Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden

Mehr als 4 Stunden

Familien-, Paar- und Erziehungsberatung
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.10
A1
A2

9-401.2
22
23
24
25
9-401.3
30
31
32
9-401.4
40
41
42
9-404.4
40
41
42
9-41
9-410

ExkKI.:

SchwerpunktmaRig gezielte therapeutische MaBnahmen zur Veranderung von Erleben
und Verhalten ( 9-402 ff.)

Hinw.:

Zielorientierte Beratung zu definierten Problemstellungen seitens der Familie oder ein-
zelner Familienmitglieder

Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden

Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden

Mehr als 4 Stunden

Kodierbeispiel s.u.

Nachsorgeorganisation

Hinw.:

Beratung und organisatorische MaRnahmen hinsichtlich ambulanter und stationarer
Nachsorge

Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden

Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden

Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden

Mehr als 6 Stunden

Kodierbeispiel s.u.

Supportive Therapie

Hinw.:

Interventionen zur psychischen Verarbeitung somatischer Erkrankungen, ihrer Begleit-
bzw. Folgeerscheinungen sowie resultierender interaktioneller Probleme

Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden

Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden

Mehr als 4 Stunden

Kodierbeispiel s.u.

Kunstlerische Therapie

Inkl.:

Kunst- und Musiktherapie u.a.

Hinw.:

Therapeutische MafRnahmen, die Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozesse umfassen
sowie therapeutische Anwendung kiinstlerischer Medien

Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden

Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden

Mehr als4 Stunden

Kodierbeispiel s.u.

Neuropsychologische Therapie

Hinw.:

Therapie beeintrachtigter kognitiver, affektiver und verhaltensbezogener Funktionen
(Orientierung, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Lernen und Gedé&chtnis, Planen und
Problemldsen, Affekt- und Verhaltenskontrolle, soziale Kompetenz) bei Patienten mit
angeborenen oder erworbenen Hirnschadigungen basierend auf kognitions-
psychologischen, lerntheoretischen und funktional-neuroanatomischen Erkenntnissen
Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden

Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden

Mehr als 4 Stunden

Psychotherapie

(Anm. BAG-PVA:) Psychotherapie ist nur von approbierten arztlichen oder psychologi-
schen Psychotherapeuten anzuwenden; bzw. von Ausbildungskandidaten aus diesen
Bereichen (letztere unter Supervision)

Hinw.:

Diese Kodes sind fur die psychotherapeutischen MaBhahmen anzuwenden, die nicht in
9-402 bis 9-404 definiert sind

Ein Kode aus diesem Bereich ist nur fir Leistungen anzugeben, die in Einrichtungen
im Geltungsbereich des § 17b KHG erbracht wurden

Einzeltherapie
Hinw.:
Dauer der Therapie mindestens 1 Stunde pro Tag

Psychosoziale OPS-Kodes — Kodierleitfaden der BAG-PVA



9-410.0
.04
.05
.06
.07

9-410.1
14
15
.16
A7

9-410.2
24
25
26
27

9-410.x

9-410.y

9-411

9-411.0
.04
.05
.06
.07
9-411.1
14
15
16
17
9-411.2
24
25
26
27
9-411.x
9-411y

9-50

9-500
9-500.0

9-500.1

9-500.2

Kognitive Verhaltenstherapie
An einem Tag

An 2 bis 5 Tagen

An 6 bis 10 Tagen

An 11 und mehr Tagen
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
An einem Tag

An 2 bis 5 Tagen

An 6 bis 10 Tagen

An 11 und mehr Tagen
Kodierbeispiel s.u.
Gesprachspsychotherapie
An einem Tag

An 2 bis 5 Tagen

An 6 bis 10 Tagen

An 11 und mehr Tagen
Sonstige

N.n.bez.

Gruppentherapie

Hinw.:

Dauer der Therapie mindestens 1 Stunde pro Tag
Kognitive Verhaltenstherapie

An einem Tag

An 2 bis 5 Tagen

An 6 bis 10 Tagen

An 11 und mehr Tagen

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
An einem Tag

An 2 bis 5 Tagen

An 6 bis 10 Tagen

An 11 und mehr Tagen
Gesprachspsychotherapie

An einem Tag

An 2 bis 5 Tagen

An 6 bis 10 Tagen

An 11 und mehr Tagen

Sonstige

N.n.bez.

Praventive Mallnahmen

Hinw.:

Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationdrem Aufenthalt an-
zugeben

Patientenschulung

Basisschulung

Hinw.:

Dauer mindestens 2 Stunden

Sie beinhaltet themenorientierte Schulungen, z.B. fiir Antikoagulanzientherapie, Eigen-
injektion, hausliche Pflege eines vendsen Verweilkatheters, Monitoring oder Reanima-
tion, Apparat- und Prothesenbenutzung, intermittierenden sterilen Einmalkatheterismus
Grundlegende Patientenschulung

Hinw.:

Dauer bis 5 Tage mit insgesamt mindestens 20 Stunden

Durchfuhrung durch dafur ausgebildete Trainer und ihre Teams nach einem von den
jeweiligen Fachgesellschaften bzw. Arbeitsgruppen vorgegebenen, definierten und
standardisierten Schema

Durchfiihrung z. B. bei Diabetes mellitus, Asthma bronchiale, Neurodermitis, rheumato-
logischen Erkrankungen, Mukoviszidose, Adipositas, Epilepsie

Bei Patienten, die ihre Behandlung nicht eigenverantwortlich tibernehmen kénnen,
werden Angehdrige regelmalig mitgeschult

Umfassende Patientenschulung
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Hinw.:

Dauer 6 Tage und mehr mit durchschnittlich 4 Stunden pro Tag

Durchfiihrung durch dafiir ausgebildete Trainer und ihre Teams nach einem von den
jeweiligen Fachgesellschaften bzw. Arbeitsgruppen vorgegebenen, definierten und
standardisierten Schema

Durchfiihrung z.B. bei Diabetes mellitus, Asthma bronchiale, Neurodermitis, rheumato-
logischen Erkrankungen, Mukoviszidose, Adipositas, Epilepsie

Bei Patienten, die ihre Behandlung nicht eigenverantwortlich tibernehmen kénnen,
werden Angehdrige regelmalig mitgeschult
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2. Psychosoziale ,Komplexziffern®

9-401.5

.50
.51
.52
.53

9-402

9-402.0

9-402.1

9-402.2

9-403

Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung
Hinw.:
Mindestmerkmale:

e Behandlung unter Leitung eines Facharztes, eines psychologischen Psycho-
therapeuten oder eines Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten auf ei-
ner somatischen Station

e FEinsatz von mindestens 2 psychosozialen Berufsgruppen (Arzte, psychologi-
sche Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten oder
Psychologen, Padagogen, Sozialarbeiter oder Kiinstlerische Therapeuten),
davon mindestens die Halfte der Behandlungszeit durch einen Arzt, psycholo-
gischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten
oder Psychologen

e Die psychosozialen Manahmen kénnen je nach Bedarf im Einzelfall umfas-
sen:

e Psychotherapeutische, psychologische oder neuropsychologische Diagnostik,
Psychotherapie, supportive Therapie, Krisenintervention, kiinstlerische Thera-
pie (Kunst- und Musiktherapie u.a.)

e Beratende Interventionen (Einzel-, Familien-, Paar-, Erziehungs- und sozial-
rechtliche Beratung)

e Nachsorgeorganisation und praventive Mal3nahmen

Mindestens 3 Stunden
Mehr als 3 bis 5 Stunden
Mehr als 5 bis 8 Stunden
Mehr als 8 Stunden
Kodierbeispiel s.u.

Psychosomatische Therapie

Hinw.:

Operationalisierte, therapieziel-orientierte stationare Therapie durch multidisziplinare
Teams. Hier sind diejenigen padiatrisch-psychosomatischen Therapien zu verschliis-
seln, die die unter 9-403ff genannten Mindestanforderungen nicht erfillen.
Psychosomatische und psychotherapeutische Komplexbehandlung

Hinw.:

Psychodynamisches oder kognitiv-behaviorales Grundverfahren als reflektierter Mehr-
personen-Interaktionsprozess mit schriftlicher Behandlungsplanung (einmal pro Wo-
che), arztlicher/psychologischer Einzeltherapie (100 Minuten/Woche; ggf. davon 50
Minuten/Woche ressourcenéquivalent als Gruppentherapie), Gruppenpsychotherapie
(max. 10 Patienten 120 Minuten/Woche) und Einsatz spezifischer psychotherapeuti-
scher Techniken (360 Minuten/Woche) im standardisierten Setting nach den Regeln
der psychosomatischen und psychotherapeutischen Medizin

Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung

Hinw.:

Stationare somatische und psychosomatische Behandlung bei akuten und chronischen
somatischen Erkrankungen mit psychischer Komorbiditat und Copingstérungen, neben
der somatischen Therapie durch arztliche/psychologische Einzeltherapie (100 Minu-
ten/Woche) und Einsatz spezifischer psychotherapeutischer Techniken (360 Minu-
ten/Woche) im standardisierten Setting nach den Regeln der psychosomatischen und
psychotherapeutischen Medizin oder der Padiatrie

Psychosomatische und psychotherapeutische Krisenintervention als Komplex-
behandlung

Hinw.:

Stationare Kurztherapie mit umgrenztem Therapieziel zur Stabilisierung bei akuter
Dekompensation (Verschiebung der Therapie-Dosis zu héherem Anteil an Einzelpsy-
chotherapie im Vergleich zu 9-402.0) nach den Regeln der psychosomatischen und
psychotherapeutischen Medizin

Sozial- und neuropadiatrische Therapie
Hinw.:

Psychosoziale OPS-Kodes — Kodierleitfaden der BAG-PVA



9-403.0

9-403.1

9-403.2

9-403.3

9-403.4

9-403.5

9-403.6

Operationalisierte individuelle Therapie und Anleitung von Bezugspersonen durch ein
multidisziplindres Team unter Leitung eines Kinder- und Jugendarztes bei drohender
oder manifester Behinderung, Entwicklungs- und Verhaltensstdrung sowie seelischen
Stérungen.

Die Therapie erfolgt nach Diagnoseerstellung entsprechend der Mehrdimensionalen
Bereichsdiagnostik der Sozialpadiatrie (MBS)/padiatrischen Psychosomatik.

Die Therapiedurchfiihrung ist an den jeweiligen Standards der neuropadiatrischen oder
sozialpadiatrischen Gesellschaft oder der padiatrischen Psychosomatik orientiert. Fol-
gende Therapeutengruppen sind dabei u.a. je nach Behandlungsplan einzubeziehen:
Arzte, Psychologen, Ergotherapeuten, (Heil)erzieher, (Heil)padagogen, Kunsttherapeu-
ten, Logopaden,

Musiktherapeuten, Okotrophologen/Ernahrungsberater, Physiotherapeuten (inkl. phy-
sikalischer Therapie), Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, Schmerzthera-
peuten, Sozialpadagogen

Bei den Therapieformen 9-403.2, 9-403.4, 9-403.5, 9-403.6 und 9-403.7 sind die Min-
destleistungen innerhalb des angegebenen Zeitraumes zu erbringen. Wochenendbeur-
laubungen zur Unterstiitzung des Therapieerfolges sind méglich, wenn die Mindestleis-
tungen im Restzeitraum erbracht werden

Begleitende Therapie

Hinw.:

An 3 Tagen werden téglich mindestens zwei Therapieeinheiten von 45 Minuten durch-
gefuhrt. Davon missen mindestens 3 Einheiten durch einen Arzt oder Psychologen
geleistet werden

Therapie als Blockbehandlung

Hinw.:

Uber 5 Tage werden taglich mindestens zwei Therapieeinheiten von 45 Minuten
durchgefiihrt. Davon miissen mindestens 5 Einheiten durch einen Arzt oder Psycholo-
gen geleistet werden. Es erfolgt eine zielorientierte Beratung zu definierten Problem-
stellungen seitens der Familie oder einzelner Familienmitglieder

Therapie als erweiterte Blockbehandlung

Hinw.:

Uber 12 Tage werden mindestens 20 Therapieeinheiten von 45 Minuten durchgefiihrt.
Davon mussen mindestens 5 Therapieeinheiten durch einen Arzt oder Psychologen
geleistet werden. Es miissen mindestens 3 Therapeutengruppen zum Einsatz kommen
Intensivtherapie

Hinw.:

Uber 5 Tage werden mindestens 15 Therapieeinheiten von 45 Minuten durchgefiihrt.
Davon mussen mindestens 5 Therapieeinheiten durch einen Arzt oder Psychologen
geleistet werden. Es miissen mindestens 3 Therapeutengruppen zum Einsatz kommen
Erweiterte Intensivtherapie

Hinw.:

Uber 12 Tage werden mindestens 30 Therapieeinheiten von 45 Minuten durchgefiihrt.
Davon mussen mindestens 6 Therapieeinheiten durch einen Arzt oder Psychologen
geleistet werden. Es missen mindestens 3 Therapeutengruppen zum Einsatz kommen
Kodierbeispiel s.u.

Langzeit-Intensivtherapie

Hinw.:

Uber 7 Tage werden 15 Therapieeinheiten von 45 Minuten durchgefiihrt. Davon miis-
sen mindestens 5 Therapieeinheiten durch einen Arzt oder Psychologen geleistet wer-
den. Es miussen mindestens 3 Therapeutengruppen zum Einsatz kommen

Dieser Kode kann jeweils flr eine Therapie Uber 7 Tage fur die maximale Dauer von 8
Wochen pro Jahr angegeben werden

Langzeit-Intensiv-Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training

Hinw.:

Uber 7 Tage werden 20 Therapieeinheiten von 45 Minuten durchgefiihrt. Davon miis-
sen mindestens 5 Therapieeinheiten durch einen Arzt, 5 Therapieeinheiten durch einen
Psychologen und 10 Therapieeinheiten durch unterstiitzende Physiotherapie und be-
gleitende andere Therapieverfahren durch die oben angefiihrten Therapeutengruppen
geleistet werden. Uber den normalen Pflegebedarf hinaus werden mindestens 2 Stun-
den pro Tag fir Trainingsmafnahmen durch Pflegepersonal oder heilpadagogisches
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Personal eingesetzt

Dieser Kode kann jeweils fiir eine Therapie Uber 7 Tage fir die maximale Dauer von
12 Wochen pro Jahr angegeben werden

Therapie im Gruppen-Setting

Hinw.:

Mehrpersonen-Interaktionsprozess, reflektiert und fir jeweils 7 Tage geplant im heilpa-
dagogisch orientierten Gruppen-Setting (max. 6 Kinder pro Gruppe), unter arztlich-
psychologischer Anleitung (mindestens 35 Stunden pro Woche), Einzel- oder Gruppen-
therapie (max. 5 Personen pro Gruppe), Psychotherapie einzeln oder in Gruppen unter
Einsatz spezifischer psychotherapeutischer Technik, Beratung und Anleitung von Be-
zugspersonen (mindestens 180 Minuten pro Woche). Mindestens 1/3 der Therapieein-
heiten sind im Gruppensetting zu erbringen. Ziel ist es, moglichst alltagsbezogen und
wirklichkeitsnah Verhaltensbeobachtung, Verhaltensmodifikation, Selbstandigkeitstrai-
ning, soziales Kompetenztraining und Training der Handlungsplanung durchzufiihren.
Die MalRnahmen erfolgen unabhéngig von pddagogischen Férdermalinahmen in Schu-
le oder Kindergarten. In Abhangigkeit der zugrunde liegenden Erkrankung mussen
erganzend funktionelle Therapien eingesetzt werden, wie durch die Therapeutengrup-
pen reprasentiert

Dieser Kode kann jeweils flir eine Therapie Uber 7 Tage fur die maximale Dauer von 8
Wochen pro Jahr angegeben werden

Sonstige

N.n.bez.

Multimodale psychotherapeutische Komplexbehandlung im Liaisondienst

Hinw.:.

Mindestmerkmale:

e Behandlung im Liaisondienst durch einen Arzt mit der Gebietsbezeichnung Psychi-
atrie und Psychotherapie oder der Gebietsbezeichnung Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie oder der Gebiets- und Bereichsbezeichnung Innere Medizin
(bzw. andere klinische Facharzte wie Dermatologen, Gynékologen, Orthopaden u.
a.) und Psychotherapie oder durch einen psychologischen Psychotherapeuten

e Anamnese (biographisch bzw. verhaltensanalytisch fundiert)

¢ Anwendung bzw. Einleitung folgender Verfahren in patientenbezogenen unter-
schiedlichen Kombinationen: Einzel- oder Gruppenpsychotherapie, psychoedukati-
ve Verfahren, Entspannungs- oder imaginative Verfahren, psychologische Testdia-
gnostik, sozialpddagogische Beratung, Ergotherapie, kiinstlerische Therapie
(Kunst- und Musiktherapie), supportive teambezogene Interventionen, Balintgrup-
pen/Supervision

2 bis unter 5 Stunden

5 bis 10 Stunden

Mehr als 10 Stunden

Psychosoziale OPS-Kodes — Kodierleitfaden der BAG-PVA
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Komplexziffern fir bestimmte medizinische Hauptdiagnosen

Komplexe Diagnostik bei Spina bifida

Inkl.:

Sozialanamnese, Schul- und Arbeitsplatzanamnese, neuropsychologische und psychi-
atrische Diagnostik

ExkKI.:

Bildgebende Diagnostik ( 3-00 ff.) , invasive funktionelle Diagnostik (Kap.1)
EEG-Diagnostik ( 1-207 )

Hinw.:

Mit diesem Kode ist die multidisziplindre somatische (Padiatrie, Neurochirurgie, Ortho-
padie, Ophthalmologie, Urologie), psychologische und psychosoziale Diagnostik bei
Patienten mit Spina bifida zu kodieren

Syndromdiagnose bei komplizierten Epilepsien

Inkl.:

Sozialanamnese, Arbeitsplatzanamnese, neuropsychologische und psychiatrische
Diagnostik

ExKI.:

EEG-Diagnostik ( 1-207 )

Hinw.:

Mindestmerkmale:

Diagnostik Uber mindestens 14 Tage

Standardisiertes multidisziplindres Assessment in mindestens 3 Problemfeldern (Medi-
kamentensynopse mit Nebenwirkungsprofilen und Resistenzprifung, berufliche und
soziale Defizite durch die Epilepsie, neuropsychologische Funktionsstdérungen, psychi-
atrisch relevante Personlichkeits- und Verhaltensstérungen inklusive epilepsiebezoge-
ne psychiatrische Erkrankungen)

Multidimensionales palliativmedizinisches Screening und Minimalassessment
ExkKI.:

Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment ( 1-774)
Palliativmedizinische Komplexbehandlung ( 8-982

Hinw.:

Dieser Kode ist nur einmal pro stationdren Aufenthalt anzugeben

Hier soll die Kurzform des Basisassessments kodiert werden

Die Anwendung dieses Kodes setzt die Untersuchung von mindestens drei Bereichen
der Palliativversorgung (z.B. Schmerzanamnese, Symptomintensitat, Lebensqualitét,
psychosoziale Belastetheit, Alltagskompetenz) voraus, die mit standardisierten Mess-
verfahren untersucht werden.

Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA)

ExkKI.:

Palliativmedizinische Komplexbehandlung ( 8-982 )

Hinw.:

Dieser Kode ist nur einmal pro stationdren Aufenthalt anzugeben

Die Anwendung dieses Kodes setzt die Untersuchung von mindestens fiinf Bereichen
der Palliativversorgung (z.B. Schmerzanamnese, Symptomintensitat, Lebensqualitat,

Mobilitat, Selbsthilfefahigkeit, Stimmung, Erndhrung, soziale Situation, psychosoziale

Belastetheit, Alltagskompetenz) voraus, die mit standardisierten Messverfahren unter-
sucht werden.

Diagnostik bei chronischen Schmerzzustanden

Multidisziplinére algesiologische Diagnostik

Hinw.:

Mit diesem Kode ist die standardisierte multidisziplinare (somatische, psychologische

und psychosoziale) Diagnostik bei Patienten mit chronischen Schmerzzustanden zu

kodieren, die mindestens drei der nachfolgenden Merkmale aufweisen:

¢ manifeste oder drohende Beeintrachtigung der Lebensqualitat u./o. der Arbeitsfa-
higkeit

¢ Fehlschlag einer vorherigen unimodalen Schmerztherapie, eines schmerzbedingten
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operativen Eingriffs oder einer Entzugsbehandlung

e bestehende(r) Medikamentenabhangigkeit oder -fehlgebrauch

e gravierende psychische Begleiterkrankung

e gravierende somatische Begleiterkrankung

Dieser Kode erfordert:

e die Mitarbeit von mindestens zwei Fachdisziplinen (davon eine psychiatrische, psy-
chosomatische oder psychologische Disziplin)

¢ eine psychometrische und physische Funktionstestung mit anschlie3ender Team-
besprechung zur Erstellung eines Therapieplanes

Die Anwendung dieses Kodes setzt die Zusatzqualifikation "Spezielle Schmerzthera-

pie" bei der/dem Verantwortlichen voraus.

Fruhrehabilitative Komplexbehandlung

Hinw.:

Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationaren Aufenthalt an-
zugeben und darf nur solange verwendet werden, wie akutstationarer Behandlungsbe-
darf besteht

Geriatrische frihrehabilitative Komplexbehandlung

Exkl.:

¢ Neurologisch-neurochirurgische Frihrehabilitation (8-552 ff.)

e Fachibergreifende und andere Frihrehabilitation (8-559 ff.)

e Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung (8-563 ff.)

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Behandlung durch ein geriatrisches Team unter fachéarztlicher Behandlungsleitung

e (Zusatzweiterbildung oder Schwerpunktbezeichnung im Bereich "Klinische Geriat-
rie" erforderlich). Die facharztliche Behandlungsleitung muss tberwiegend in der
zugehdrigen geriatrischen Einheit tatig sein

e Standardisiertes geriatrisches Assessment zu Beginn der Behandlung in mindes-
tens 4 Bereichen (Mobilitat, Selbsthilfefahigkeit, Kognition, Emotion) und vor der
Entlassung in mindestens 2 Bereichen (Selbstandigkeit, Mobilitat). L&sst der Zu-
stand des Patienten die Erhebung einzelner Assessmentbestandteile nicht zu, ist
dies zu dokumentieren. Wenn der Zustand des Patienten es erlaubt, ist die Erhe-
bung nachzuholen

e Soziales Assessment zum bisherigen Status in mindestens 5 Bereichen (soziales
Umfeld,

o Wohnumfeld, hausliche/auRerhdusliche Aktivitaten, Pflege-/Hilfsmittelbedarf, recht-
liche

e Verfligungen). Lasst der Zustand des Patienten die Erhebung einzelner Assess-
mentbestandteile nicht zu, ist dies zu dokumentieren. Sofern méglich sind die feh-
lenden Bestandteile fremdanamnestisch zu erheben bzw. ist die Erhebung nachzu-
holen, wenn der Zustand des Patienten es erlaubt

e Wadchentliche Teambesprechung unter Beteiligung aller Berufgruppen mit wochen-
bezogener Dokumentation bisheriger Behandlungsergebnisse und weiterer Be-
handlungsziele

e Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes Pflegepersonal

o Teamintegrierter Einsatz von mindestens 2 der folgenden 4 Therapiebereiche: Phy-
siotherapie/Physikalische Therapie, Ergotherapie, Logopadie/facioorale Therapie,
Psychologie/Neuropsychologie.

Eine gleichzeitige (dauernde oder intermittierende) akutmedizinische Diagnostik bzw.

Behandlung ist gesondert zu kodieren

Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten

Hinw.:

Der therapeutische Anteil umfasst insgesamt mindestens 10 Therapieeinheiten von

durchschnittlich 30 Minuten, davon maximal 10% als Gruppentherapie

Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten

Hinw.:

Der therapeutische Anteil umfasst insgesamt mindestens 20 Therapieeinheiten von

durchschnittlich 30 Minuten, davon maximal 10% als Gruppentherapie

Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten
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Hinw.:
Der therapeutische Anteil umfasst insgesamt mindestens 30 Therapieeinheiten von
durchschnittlich 30 Minuten, davon maximal 10% als Gruppentherapie

Neurologisch-neurochirurgische Friuhrehabilitation

Exkl.:

Geriatrische Fruhrehabilitation ( 8-550 ff.)

Andere Frihrehabilitation ( 8-559 ff.)

Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung ( 8-563 ff.)

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Fruhrehateam unter Leitung eines Facharztes fiir Neurologie oder Neurochirurgie,
der Uber eine mindestens 3-jahrige Erfahrung in der neurologisch-
neurochirurgischen Friuhrehabilitation verfigt

e Standardisiertes Fruhrehabilitations-Assessment zur Erfassung und Wertung der
funktionellen Defizite in mindestens 5 Bereichen (Bewusstseinslage, Kommunikati-
on, Kognition, Mobilitat, Selbsthilfefahigkeit, Verhalten, Emotion) zu Beginn der Be-
handlung. Der Patient hat einen Friihrehabilitations-Barthel-Index nach Schénle bis
maximal 30 Punkte zu Beginn der Behandlung

e Wachentliche Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger
Behandlungsergebnisse und weiterer Behandlungsziele

e Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes Pflegepersonal auf
dem Gebiet der neurologisch-neurochirurgischen Frihrehabilitation

e Vorhandensein und Einsatz von folgenden Therapiebereichen: Physiothera-
pie/Krankengymnastik, Physikalische Therapie, Ergotherapie, Neuropsychologie,
Logopadie/fazioorale Therapie und/oder therapeutische Pflege (Waschtraining, An-
ziehtraining, Esstraining, Kontinenztraining, Orientierungstraining, Schlucktraining,
Tracheostomamanagement, isolierungspflichtige Mal3nahmen u.a.) in patientenbe-
zogenen unterschiedlichen Kombinationen von mindestens 300 Minuten taglich (bei
simultanem Einsatz von zwei oder mehr Mitarbeitern durfen die Mitarbeiterminuten
aufsummiert werden) im Durchschnitt der Behandlungsdauer der neurologisch-
neurochirurgischen Frihrehabilitation

Eine gleichzeitige (dauernde oder intermittierende) akutmedizinische Diagnostik bzw.

Behandlung ist gesondert zu kodieren

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 27 Behandlungstage

Mindestens 28 bis héchstens 41 Behandlungstage

Mindestens 42 bis héchstens 55 Behandlungstage

Mindestens 56 Behandlungstage

Andere Frihrehabilitation

Exkl.:

Geriatrische Friuhrehabilitation ( 8-550 ff.)

Neurologisch-neurochirurgische Frihrehabilitation ( 8-552 ff.)

Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung ( 8-563 ff.)

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Fruhrehateam unter facharztlicher Leitung (mindestens 5 Jahre in der Rehabilitati-
onsmedizin tétig oder Facharzt flr physikalische und rehabilitative Medizin)

e Standardisiertes Fruhrehabilitations-Assessment zur Erfassung und Wertung der
funktionellen Defizite in mindestens 5 Bereichen (Bewusstseinslage, Kommunikati-
on, Kognition, Mobilitat, Selbsthilfefahigkeit, Verhalten, Emotion) zu Beginn der Be-
handlung

e Wadchentliche Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger
Behandlungsergebnisse und weiterer Behandlungsziele

e Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes Pflegepersonal

e Vorhandensein und Einsatz folgender Therapiebereiche: Physiothera-
pie/Physikalische Therapie, Ergotherapie, Neuropsychologie, Psychotherapie, Lo-
gopadie/facio-orale Therapie, kiinstlerische Therapie (Kunst- und Musiktherapie),
Stomatherapie, erndhrungstherapeutische Fachkrankenpflege in patientenbezoge-
nen unterschiedlichen Kombinationen und unterschiedlichem Zeitaufwand. Die An-
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zahl der Therapiebereiche ist in der 6. Stelle angegeben

e Entlassungsassessment zur gezielten Entlassung oder Verlegung des Patienten.
Eine gleichzeitige (dauernde oder intermittierende) akutmedizinische Diagnostik
bzw. Behandlung ist gesondert zu kodieren

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Einsatz von 3 Therapiebereichen pro Woche

Hinw.:

Durchschnittlicher Einsatz von mindestens 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindes-

tens 30 Minuten) pro Woche

Einsatz von 4 Therapiebereichen pro Woche

Hinw.:

Durchschnittlicher Einsatz von mindestens 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindes-

tens 30 Minuten) pro Woche

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Einsatz von 3 Therapiebereichen pro Woche

Hinw.:

Durchschnittlicher Einsatz von mindestens 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindes-

tens 30 Minuten) pro Woche

Einsatz von 4 Therapiebereichen pro Woche

Hinw.:

Durchschnittlicher Einsatz von mindestens 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindes-

tens 30 Minuten) pro Woche

Mindestens 21 Behandlungstage

Einsatz von 3 Therapiebereichen pro Woche

Hinw.:

Durchschnittlicher Einsatz von mindestens 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindes-

tens 30 Minuten) pro Woche

Einsatz von 4 Therapiebereichen pro Woche

Hinw.:

Durchschnittlicher Einsatz von mindestens 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindes-

tens 30 Minuten) pro Woche

Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung

ExKl.:

Geriatrische friihrehabilitative Komplexbehandlung ( 8-550 ff.)

Neurologisch-neurochirurgische Frihrehabilitation ( 8-552 ff.)

Andere Frihrehabilitation ( 8-559 ff.)

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Behandlung unter fachérztlicher Leitung (mindestens 5 Jahre in der physikalischen
Medizin tétig oder Facharzt fur physikalische und rehabilitative Medizin)

e Standardisierte Befunderhebung zur Beurteilung der Kérperfunktionen und -
strukturen und Aktivitat unter therapeutischer bzw. sekundarpraventiver Zielstellung

e Wochentliche Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger
Behandlungsergebnisse und weiterer Behandlungsziele

e Einsatz von mindestens drei Therapiebereichen: Physiotherapie/Physikalische The-
rapie, Ergotherapie, psychologische Verfahren und Psychotherapie, Schmerzthera-
pie in patientenbezogenen unterschiedlichen Kombinationen und unterschiedlichem
Zeitaufwand

Bis zu 6 Behandlungstagen

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 Behandlungstage

Schmerztherapie
Multimodale Schmerztherapie
Exkl.: Multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung ( 8-91b

Hinw.:

Mit einem Kode aus diesem Bereich ist eine mindestens siebentégige interdisziplinére
Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzzustéanden (einschlie3lich Tumor-
schmerzen) unter Einbeziehung von mindestens zwei Fachdisziplinen, davon eine
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psychiatrische, psychosomatische oder psychologische Disziplin, nach festgelegtem
Behandlungsplan mit arztlicher Behandlungsleitung zu kodieren. Die Patienten miissen
mindestens drei der nachfolgenden Merkmale aufweisen:
¢ - manifeste oder drohende Beeintrachtigung der Lebensqualitat und/oder der
Arbeitsfahigkeit
e - Fehlschlag einer vorherigen unimodalen Schmerztherapie, eines schmerzbe-
dingten operativen Eingriffs oder einer Entzugsbehandlung
e - bestehende(r) Medikamentenabhangigkeit oder -fehlgebrauch
e - schmerzunterhaltende psychische Begleiterkrankung
e . gravierende somatische Begleiterkrankung
Dieser Kode erfordert eine interdisziplinare Diagnostik durch mindestens zwei
Fachdisziplinen (obligatorisch eine psychiatrische, psychosomatische oder
psychologische Disziplin) sowie die gleichzeitige Anwendung von mindestens
drei der folgenden aktiven Therapieverfahren: Psychotherapie, Spezielle Phy-
siotherapie, Entspannungsverfahren, Ergotherapie, medizinische Trainingsthe-
rapie, sensomotorisches Training, Arbeitsplatztraining, kiinstlerische Therapie
(Kunst- oder Musiktherapie) oder sonstige Ubenden Therapien. Die Therapie-
einheiten umfassen durchschnittlich 30 Minuten. Der Kode umfasst weiter die
Uberprifung des Behandlungsverlaufs durch ein standardisiertes therapeuti-
sches Assessment, eine tagliche Visite oder Teambesprechung und eine in-
terdisziplinare wochentliche Teambesprechung.
Bei Gruppentherapie ist die GruppengréfRe auf maximal 8 Personen begrenzt
Die Anwendung dieses Kodes setzt die Zusatzbezeichnung "Spezielle
Schmerztherapie" bei der/dem Verantwortlichen voraus
Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage
Bis zu 20 Therapieeinheiten
Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon weniger als 5 Therapieeinheiten psychothe-
rapeutische Verfahren
Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon mindestens 5 Therapieeinheiten psychothe-
rapeutische Verfahren
Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage
Bis zu 41 Therapieeinheiten
Mindestens 42 bis héchstens 55 Therapieeinheiten, davon weniger als 10 Therapie-
einheiten psychotherapeutische Verfahren
Hinw.:
Es erfolgt regelmaRig, zumindest wdchentlich je ein arztliches und ein psychotherapeu-
tisches Einzelgesprach von mindestens 30 Minuten. Eine zweite medizinische Fach-
disziplin ist zuséatzlich zumindest im Rahmen wochentlicher Teambesprechungen in die
Therapieentscheidungen eingebunden
Mindestens 42 bis héchstens 55 Therapieeinheiten, davon mindestens 10 Therapie-
einheiten psychotherapeutische Verfahren
Hinw.:
Es erfolgt regelmaRig, zumindest wochentlich je ein arztliches und ein psychotherapeu-
tisches Einzelgesprach von mindestens 30 Minuten. Eine zweite medizinische Fach-
disziplin ist zusétzlich zumindest im Rahmen wdchentlicher Teambesprechungen in die
Therapieentscheidungen eingebunden
Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon weniger als 14 Therapieeinheiten psychothe-
rapeutische Verfahren
Hinw.:
Es erfolgt regelmaRig, zumindest wochentlich je ein arztliches und ein psychotherapeu-
tisches Einzelgesprach von mindestens 30 Minuten. Eine zweite medizinische Fach-
disziplin ist zusatzlich zumindest im Rahmen wdchentlicher Teambesprechungen in die
Therapieentscheidungen eingebunden
Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon mindestens 14 Therapieeinheiten psychothe-
rapeutische Verfahren
Hinw.:
Es erfolgt regelmaRig, zumindest wdchentlich je ein arztliches und ein psychotherapeu-
tisches Einzelgesprach von mindestens 30 Minuten. Eine zweite medizinische Fach-
disziplin ist zusétzlich zumindest im Rahmen wdchentlicher Teambesprechungen in die
Therapieentscheidungen eingebunden
Mindestens 21 Behandlungstage
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Bis zu 83 Therapieeinheiten

Mindestens 84 Therapieeinheiten, davon weniger als 21 Therapieeinheiten psychothe-
rapeutische Verfahren

Hinw.:

Es erfolgt regelmaRig, zumindest wochentlich je ein arztliches und ein psychotherapeu-
tisches Einzelgesprach von mindestens 30 Minuten. Eine zweite medizinische Fach-
disziplin ist zusatzlich zumindest im Rahmen wdchentlicher Teambesprechungen in die
Therapieentscheidungen eingebunden

Mindestens 84 Therapieeinheiten, davon mindestens 21 Therapieeinheiten psychothe-
rapeutische Verfahren

Hinw.:

Es erfolgt regelmaRig, zumindest wdchentlich je ein arztliches und ein psychotherapeu-
tisches Einzelgesprach von mindestens 30 Minuten. Eine zweite medizinische Fach-
disziplin ist zusatzlich zumindest im Rahmen wdchentlicher Teambesprechungen in die
Therapieentscheidungen eingebunden

Multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung

Hinw.:

Diese Prozedur wird als Therapieerprobung nach einer multidisziplindren algesiologi-

schen Diagnostik (1-910) oder als Therapiestabilisierung nach einer multimodalen

Schmerztherapie (8-918 ff.) durchgefuhrt

Mindestmerkmale:

e Behandlung unter Leitung eines Arztes mit der Zusatzweiterbildung "Spezielle
Schmerztherapie"

¢ Die Behandlungsdauer betragt maximal 6 Tage

¢ Interdisziplindre Teambesprechung zum Therapieverlauf

e Einbeziehung von mindestens 3 therapeutischen Disziplinen, davon eine psychiatri-
sche, psychosomatische oder psychologische Fachdisziplin mit gleichzeitiger An-
wendung von mindestens drei der folgenden aktiven Therapieverfahren: Psychothe-
rapie (Verhaltenstherapie), Spezielle Physiotherapie, Entspannungsverfahren, Er-
gotherapie, medizinische Trainingstherapie, sensomotorisches Training, Arbeits-
platztraining, kiinstlerische Therapie (Kunst- oder Musiktherapie) oder sonstige -
bende Therapien in patientenbezogenen unterschiedlichen Kombinationen

Teilstationare Multimodale Schmerztherapie

ExKI.:

Multimodale Schmerztherapie ( 8-918 ff.)

Multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung ( 8-91b)

Hinw.:

Jeder teilstationare schmerztherapeutische Behandlungstag, an dem die nachfolgen-

den Bedingungen erfillt werden, ist einzeln zu kodieren.

Die multimodale algesiologische Diagnostik kann mit dem Kode 1-910 verschliisselt

werden, wenn die dort angegebenen Bedingungen erfillt sind.

Mindestmerkmale:

e Vor Beginn der teilstationdren multimodalen Schmerztherapie wurde eine multidis-
ziplinére algesiologische Diagnostik unter Mitarbeit von mindestens 2 Fachdiszipli-
nen (davon eine psychiatrische, psychosomatische oder psychologische Disziplin)
mit psychometrischer und physischer Funktionstestung und abschlieRender Team-
besprechung abgeschlossen

o Teamintegrierte Behandlung chronischer Schmerzpatienten unter facharztlicher
Behandlungsleitung nach festgelegtem Behandlungsplan. Zum Team gehort ein
arztlicher oder psychologischer Psychotherapeut.

e Der verantwortliche Arzt besitzt die Zusatz-Weiterbildung 'Spezielle Schmerzthera-
pie' (Sofern diese noch nicht vorliegt, ist zur Aufrechterhaltung bereits bestehender
Versorgungsangebote tibergangsweise bis zum Jahresende 2010 eine vergleichba-
re mehrjahrige Erfahrung im Bereich Schmerztherapie ausreichend)

e Arztliche Visite oder Teambesprechung mit Behandlungsplanung

o Gesamtaufenthaltsdauer pro Tag in der teilstationaren Einrichtung (inkl. Erholungs-
zeiten) von mindestens 240 Minuten

e Die Grol3e der Behandlungsgruppen ist auf maximal 8 Patienten begrenzt

Vorhandensein folgender Verfahren:
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e Physiotherapie oder Sporttherapie oder andere korperlich (ibende Verfahren

e Arztliche oder psychologische Psychotherapie

e Als teamintegriert angewandte Verfahrensarten gelten:
Kdrperlich Gibende Verfahren wie z.B. aktivierende Physiotherapie, Trainingsthera-
pie, Ausdauertraining, Dehnungsiibungen, sensomotorisches Training, Ergothera-
pie, Arbeitsplatztraining

e Psychotherapeutisch Gibende, auch durch Ko-Therapeuten erbrachte Verfahren wie
z.B. Muskelrelaxation, Autogenes Training

e Arztlich oder psychologisch psychotherapeutische Verfahren wie z.B. psychologi-
sche Schmerztherapie, Gruppenpsychotherapie, Edukation, Alltagsplanung, st6-
rungsorientierte Einzeltherapie

e Sonstige Verfahren wie z.B. soziale Interventionen, Kreativtherapie, kiinstlerische
Therapie (Kunst- oder Musiktherapie)

Eine gleichzeitige akutmedizinische Diagnostik bzw. Behandlung ist gesondert zu ko-

dieren

Basisbehandlung

Hinw.:

Mindestmerkmale:

o Teamintegrierter Einsatz von mindestens zwei der genannten Verfahren

¢ Mindestens 120 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie

Zwei Uibende oder sonstige Verfahren

Zwei Verfahren, davon ein arztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfah-

ren von mindestens 60 Minuten

Zwei Verfahren, zusatzlich ein arztliches oder psychotherapeutisches Einzelgesprach

von mindestens 30 Minuten

Umfassende Behandlung

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Teamintegrierter Einsatz von mindestens drei der genannten Verfahren

¢ Mindestens 180 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie

Drei Ubende oder sonstige Verfahren

Drei Verfahren, davon ein arztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfah-

ren von mindestens 60 Minuten

Drei Verfahren, zusétzlich ein &rztliches oder psychotherapeutisches Einzelgesprach

von mindestens 30 Minuten

Intensivbehandlung

Hinw.:

Mindestmerkmale:

o Teamintegrierter Einsatz von mindestens vier der genannten Verfahren

¢ Mindestens 240 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie

Vier oder mehr Gibende oder sonstige Verfahren

Vier oder mehr Verfahren, davon ein &rztlich oder psychologisch psychotherapeuti-

sches Verfahren von mindestens 60 Minuten

Vier oder mehr Verfahren, zusatzlich ein arztliches oder psychotherapeutisches Ein-

zelgesprach von mindestens 30 Minuten

Vier oder mehr Verfahren, davon ein arztlich oder psychologisch psychotherapeuti-

sches Verfahren von mindestens 60 Minuten und zusatzlich ein arztliches oder psycho-

therapeutisches Einzelgesprach von mindestens 30 Minuten

Multimodale dermatologische Komplexbehandlung

Hinw.:

Merkmale: 7 Behandlungstage unter facharztlicher Behandlungsleitung und durch
Fachpflegepersonal

Ganzkdrper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tagl.)

Ganzkdrper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tagl.), Balneotherapie und/oder Lichtthe-
rapie

Ganzkdrper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tagl.), Balneotherapie und/oder Lichtthe-
rapie, allergologische, diatetische (Karenzdiaten) und/oder psychosomatische Maf3-
nahmen

Ganzkdrper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tagl.), Balneotherapie und/oder Lichtthe-
rapie, allergologische, diatetische (Karenzdiaten) und/oder psychosomatische Maf3-
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nahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie

Ganzkdrper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tagl.), Balneotherapie und/oder Lichtthe-
rapie, allergologische, diatetische (Karenzdiaten) und/oder psychosomatische Maf3-
nahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie, Patientenschulung (ggf. Eltern-
Kind)

Sonstige

N.n.bez.

Komplexbehandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie

Exkl.:

EEG-Diagnostik ( 1-207 )

Inkl.:

Medikamentdse Umstellung oder Absetzen von Medikamenten, Lebenstraining oder

Compliancetraining, Patientenschulung, Therapiekontrolle, Psychotherapie, Anfalls-

selbstkontrolle und Biodfeedbacktraining

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Wochentliche Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger
Behandlungsergebnisse und weiterer Behandlungsziele

e Vorhandensein und Einsatz von mindestens 3 Therapiebereichen: Ergotherapie,
Physiotherapie, Neuropsychologie, Psychotherapie, Sozialarbeit, bei Kindern Heil-
und Sozialpddagogik in patientenbezogenen unterschiedlichen Kombinationen und
unterschiedlichem Zeitaufwand

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Komplexbehandlung bei Spina bifida

ExKI.:

Bildgebende Diagnostik (Kap. 3),

invasive funktionelle Diagnostik (Kap. 1)

EEG-Diagnostik ( 1-207 )

Inkl.:

Komplexe Diagnostik

Hinw.:

Mit diesem Kode ist die multidisziplindre somatische (Padiatrie, Neurochirurgie, Ortho-
padie, Ophthalmologie, Urologie), psychologische und psychosoziale Behandlung von
Patienten mit Spina bifida zu kodieren.

Durchgefiihrte Operationen sind gesondert zu kodieren

Multimodale Komplexbehandlung bei sonstiger chronischer Erkrankung

Inkl.:

Komplexbehandlung z.B. bei Adipositas, Asthma bronchiale, Diabetes mellitus, Neuro-

dermitis, Mukoviszidose, rheumatologischen, hamatologisch-onkologischen, kardiolo-

gischen und sozialpadiatrischen Krankheiten

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Team unter fachéarztlicher Behandlungsleitung

e Einsatz von mindestens 3 Therapiebereichen: Physiotherapie/Physikalische Thera-
pie, Ergotherapie, Sporttherapie, Logopadie, Kinstlerische Therapie (Kunst- und
Musiktherapie), Schmerztherapie, Psychotherapie in patientenbezogenen unter-
schiedlichen Kombinationen und unterschiedlichem Zeitaufwand

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Kodierbeispiel s.u.

Naturheilkundliche und anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung
Naturheilkundliche Komplexbehandlung

Hinw.:

Mindestmerkmale:
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e Behandlung von mindestens 120 Therapieminuten pro Tag durch ein klinisch-
naturheilkundliches Team unter Leitung eines Facharztes mit der Zusatzbezeich-
nung Naturheilverfahren und mit mindestens dreijahriger Erfahrung im Bereich der
klassischen Naturheilverfahren

e Dem Team miissen neben Arzten und fachkundigem Pflegepersonal mit mindes-
tens halbjahriger naturheilkundlicher Erfahrung mindestens drei der folgenden Be-
rufsgruppen angehdren:
Physiotherapeuten/Krankengymnasten/Masseure/Medizinische Bademeis-
ter/Sportlehrer, Ergotherapeuten, Psychologen, Okotrophologen/Diatassistenten,
Kunsttherapeuten/Musiktherapeuten

e Erstellung eines spezifisch-naturheilkundlichen diagnostischen und therapeutischen
Konzeptes zu Beginn der Behandlung

¢ Mindestens zweimal wochentlich Teambesprechung unter Einbeziehung somati-
scher, ordnungstherapeutischer und sozialer Aspekte mit patientenbezogener Do-
kumentation der

¢ hisherigen Behandlungsergebnisse und der weiteren Behandlungsziele

¢ Naturheilkundliche erweiterte Pflege durch fachkundiges Pflegepersonal

e Einsatz von mindestens 5 der folgenden 8 Therapiebereiche:

Ernéhrungstherapie, Hydrotherapie/Thermotherapie, andere physikalische Verfah-
ren, Phytotherapie, Ordnungstherapie, Bewegungstherapie, ausleitende Verfahren
oder ein zusatzliches Verfahren (manuelle Therapie, Akupunktur/Chinesische Medi-
zin, Homodopathie, Neuraltherapie, kiinstlerische Therapie (Kunst- und Musikthera-
pie)

Gleichzeitige weitergehende akutmedizinische Diagnostik und Therapie sind gesondert

zu kodieren

Ohne Anwendung zuséatzlicher Verfahren

Mit Anwendung zusétzlicher Verfahren

Hinw.:

Hier ist die zusétzliche Anwendung von einem oder mehreren fiir die Versorgung zuge-

lassener sog. "adjuvanter Verfahren" zu verschlisseln, sofern diese methodisch den

klassischen Naturheilverfahren vergleichbar sind

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Hinw.:

Hier ist die zusatzliche Anwendung von einem oder mehreren fiir die Versorgung zuge-

lassener sog. "adjuvanter Verfahren" zu verschlisseln, sofern diese methodisch den

klassischen Naturheilverfahren vergleichbar sind

Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung

Hinw.:

Die Behandlung erfolgt unter Anwendung mehrerer spezifischer Therapieverfahren mit
insgesamt mindestens 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) aus
den Bereichen:

e Anwendungen und Bader

Massagen, Einreibungen und Wickel

Bewegungstherapien (Heileurythmie und Krankengymnastik)

Kinstlerische Therapie (Kunst- und Musiktherapie)

Supportive Therapie und Patientenschulung

Komplexbehandlung bei Querschnittlahmung

Umfassende Erstbehandlung

Hinw.:

Interdisziplinare und interprofessionelle stationdre Behandlung unmittelbar nach Eintritt
einer kompletten oder inkompletten QuerschnitttAhmung mit dem Behandlungsergeb-
nis der medizinischen und sozialen Reintegration im Sinne des selbstbestimmten Le-
bens

Bis 99 Behandlungstage

Mindestens 100 bis héchstens 199 Behandlungstage

Mindestens 200 bis héchstens 299 Behandlungstage

Mindestens 300 Behandlungstage

Psychosoziale OPS-Kodes — Kodierleitfaden der BAG-PVA

19



8-976.1

.10
A1
A2

8-976.2

8-977

8-97d

13

20

Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen

Hinw.:

Gleichzeitige und gleichrangige stationdre Behandlung aller direkter und assoziierter
Folgen einer Querschnittlihmung neben der zur stationaren Aufnahme fiihrenden Ur-
sache, um das selbstbestimmte Leben der Querschnittgelahmten kurzfristig wieder zu
ermoglichen, aufrecht zu erhalten oder es durch Abwendung von Verschlimmerungen
langfristig zu sichern

Bis 17 Behandlungstage

Mindestens 18 bis héchstens 49 Behandlungstage

Mindestens 50 bis héchstens 99 Behandlungstage

Mindestens 100 Behandlungstage

Behandlung aufgrund lebenslanger Nachsorge (Check)

Hinw.:

Stationare Behandlung, um die dynamische Entwicklung einer Querschnittlahmung
durch klinische, apparative und bildgebende Verfahren zu erfassen und notwendige
ambulante, teilstationare oder stationare Malinahmen zu veranlassen, die geeignet
sind, das selbstbestimmte Leben von Querschnittgelahmten aufrecht zu erhalten oder
dies wieder zu erméglichen oder Verschlimmerungen von Querschnitttahmungsfolgen
langfristig abzuwenden

Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems

Hinw.:

Die Anwendung dieses Kodes beinhaltet eine interdisziplindre Diagnostik und Behand-

lung von komplexen (multifaktoriellen) Erkrankungen des Bewegungssystems unter

facharztlicher Behandlungsleitung von mindestens 12 Tagen

Dabei wird die gleichzeitige Anwendung von 5 diagnostischen Verfahren vorausge-

setzt:

¢ Neuroorthopadische Strukturdiagnostik

e Manualmedizinische Funktionsdiagnostik

e Schmerzdiagnostik

e Apparative Diagnostik unter funktionspathologischen Aspekten (z.B. Rontgen, MRT,
CT, videogestiitzte Bewegungsanalyse, Posturographie, computergestiitzte Bewe-
gungs- oder Kraftmessung, EMG, Optimetrie)

e Psychodiagnostik

Anzuwenden sind mindestens 3 der folgenden Verfahren:

¢ Manuelle Medizin

¢ Reflextherapie

¢ Infiltrationstherapie/interventionelle Schmerztherapie

e Psychotherapie

und mindestens 3 Verfahren aus der/den

e Manuellen Therapie und Krankengymnastik auf neurophysiologischer Basis

e Medizinischen Trainingstherapie

e Physikalischen Therapie

e Entspannungsverfahren

mit einer Therapiedichte von mindestens 30 aktiven und passiven Einzelleistungen aus

den beiden Leistungsgruppen.

Die Anwendung des Kodes umfasst weiter ein therapeutisches Assessment mit inter-

disziplindren Teambesprechungen

Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Team unter facharztlicher Behandlungsleitung (Facharzt fiir Neurologie)

e Wochentliche Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger
Behandlungsergebnisse und weiterer Behandlungsziele

¢ Vorhandensein mindestens folgender Therapiebereiche: Physiothera-
pie/Physikalische Therapie, Ergotherapie

e Einsatz von mindestens 3 Therapiebereichen (Physiotherapie/Physikalische Thera-
pie, Ergotherapie, Sporttherapie, Logopadie, Kiunstlerische Therapie (Kunst- und
Musiktherapie), Psychotherapie) in patientenbezogenen unterschiedlichen Kombi-
nationen von mindestens 7,5 Stunden pro Woche, davon miissen 5 Stunden in Ein-
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zeltherapie stattfinden. Einer der eingesetzten Therapiebereiche muss Physiothera-
pie/Physikalische Therapie oder Ergotherapie sein

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls

Hinw.:

Dieser Kode kann auch beim Vorliegen einer TIA angegeben werden .

Besteht Uber die Therapiemdglichkeiten der vorhandenen Schlaganfalleinheit hinaus

die Indikation zu einer Behandlung auf der Intensivstation, kann, wenn die Mindest-

merkmale dieses OPS-Kodes erfilllt sind, die dortige Behandlungszeit auch fir die

Kodierung der neurologischen Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bertick-

sichtigt werden, auch wenn auf der Intensivstation nicht ausschlie3lich Patienten mit

einem akuten Schlaganfall behandelt werden.

Mindestmerkmale:

e Behandlung auf einer spezialisierten Einheit durch ein multidisziplinéres, auf die
Schlaganfallbehandlung spezialisiertes Team unter fachlicher Behandlungsleitung
durch einen Facharzt fir Neurologie mit: 24-stindiger &rztlicher Anwesenheit (von
Montag bis Freitag wird tagsuber eine mindestens 12-stiindige arztliche Anwesen-
heit (der Arzt kann ein Facharzt oder ein Assistenzarzt in der Weiterbildung zum
Facharzt sein) gefordert, bei der sich der jeweilige Arzt auf der Spezialeinheit fur
Schlaganfallpatienten ausschlieRlich um diese Patienten kimmert und keine zu-
satzlichen Aufgaben zu erfiillen hat. Er kann sich in dieser Zeit nur von der Spezial-
einheit entfernen, um Schlaganfallpatienten zum Beispiel zu untersuchen, zu tiber-
nehmen und zu versorgen. Wahrend der 12-stiindigen arztlichen Anwesenheit in
der Nacht sowie wahrend der 24-stiindigen arztlichen Anwesenheit an Wochenen-
den und an Feiertagen ist es zulassig, dass der Arzt der Spezialeinheit noch weitere
Patienten mit neurologischer Symptomatik versorgt, sofern sich diese in raumlicher
Nahe befinden, so dass er jederzeit fur die Schlaganfallpatienten der Spezialeinheit
zur Verfligung steht)

e 24-Stunden-Monitoring von mindestens 6 der folgenden Parameter: Blutdruck,
Herzfrequenz, EKG, Atmung, Sauerstoffsattigung, Temperatur, intrakranieller
Druck, EEG, evozierte Potentiale. Das Monitoring darf nur zur Durchfiihrung spe-
zieller Untersuchungen oder Behandlungen unterbrochen werden

e 6-stiindlicher (maximaler Abstand nachts 8 Stunden) Uberwachung und Dokumen-
tation des neurologischen Befundes zur Friherkennung von Schlaganfallprogressi-
on, -rezidiv und anderen Komplikationen

¢ Durchfiihrung einer Computertomographie oder Kernspintomographie, bei Lyseindi-
kation innerhalb von 60 Minuten, ansonsten innerhalb von 6 Stunden nach der Auf-
nahme, sofern diese Untersuchung nicht bereits extern zur Abklarung des akuten
Schlaganfalls durchgefiihrt wurde

e Durchfiihrung der neurosonologischen Untersuchungsverfahren inklusive der
transkraniellen Dopplersonographie. Sie ist bei nachgewiesener primérer Blutung
entbehrlich

e atiologischer Diagnostik und Differentialdiagnostik des Schlaganfalls (z.B. transé-
sophageale Echokardiographie, Hamostaseologie, Angiitisdiagnostik, EEG und an-
dere Verfahren) im eigenen Klinikum. Spezialisierte Labordiagnostik darf auch in
Fremdlabors erfolgen

e 24-Stunden-Verfugbarkeit der zerebralen Angiographie, der digitalen Subtraktion-
sangiographie, der CT-Angiographie oder der MR-Angiographie

e kontinuierlicher Moglichkeit zur Fibrinolysetherapie des Schlaganfalls

e Beginn von MaRnahmen der Physiotherapie, Neuropsychologie, Ergotherapie oder
Logopéadie innerhalb von 24 Stunden mit mindestens einer Behandlungseinheit pro
Tag pro genannten Bereich bei Vorliegen eines entsprechenden Defizits und beste-
hender Behandlungsfahigkeit

e unmittelbarem Zugang zu neurochirurgischen Notfalleingriffen sowie zu geféaf3chi-
rurgischen und interventionell-neuroradiologischen Behandlungsmal3hahmen (je-
weils eigene Abteilung im Hause oder Kooperationspartner in hdchstens halbstin-
diger Transportentfernung, unabhangig vom Transportmittel)

Mindestens 24 bis héchstens 72 Stunden
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Mehr als 72 Stunden

Palliativmedizinische Komplexbehandlung

Hinw.:

Mindestmerkmale:

¢ Durchfiihrung eines standardisierten palliativmedizinischen Basisassessments
(PBA) zu Beginn der Behandlung

e Aktive, ganzheitliche Behandlung zur Symptomkontrolle und psychosozialen Stabi-
lisierung ohne kurative Intention und im Allgemeinen ohne Beeinflussung der
Grunderkrankung von Patienten mit einer progredienten, fortgeschrittenen Erkran-
kung und begrenzter Lebenserwartung unter Einbeziehung ihrer Angehdrigen und
unter Leitung eines Facharztes mit der Zusatzweiterbildung Palliativmedizin (Sofern
diese noch nicht vorliegt, ist zur Aufrechterhaltung bereits bestehender palliativme-
dizinischer Versorgungsangebote ibergangsweise bis zum Jahresende 2008 eine
vergleichbare mindestens einjéhrige Erfahrung im Bereich Palliativmedizin ausrei-
chend)

e Aktivierend- oder begleitend-therapeutische Pflege durch besonders in diesem Be-
reich geschultes Pflegepersonal

e Erstellung und Dokumentation eines individuellen Behandlungsplans bei Aufnahme

e Waochentliche multidisziplindre Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumen-
tation bisheriger Behandlungsergebnisse und weiterer Behandlungsziele

e Einsatz von mindestens zwei der folgenden Therapiebereiche: Sozialar-
beit/Sozialpadagogik, Psychologie, Physiotherapie, kiinstlerische Therapie (Kunst-
und Musiktherapie), Entspannungstherapie, Patienten-, Angehdérigen- und/oder
Familiengesprache mit insgesamt mindestens 6 Stunden pro Patient und Woche in
patientenbezogenen unterschiedlichen Kombinationen

Bis zu 6 Behandlungstage

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Team unter facharztlicher Behandlungsleitung (Facharzt fiir Innere Medizin mit dem
Schwerpunkt Rheumatologie oder Facharzt fiir Orthopadie und Unfallchirurgie mit
der Zusatzweiterbildung orthopadische Rheumatologie, Facharzt fir Orthopadie mit
dem Schwerpunkt Rheumatologie)

e Einsatz von mindestens 3 Therapiebereichen: Physiotherapie/ Physikalische The-
rapie, Ergotherapie, Schmerztherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Gesprachs-
psychotherapie in patientenbezogenen unterschiedlichen Kombinationen mit einer
Therapiedichte von mindestens 11 Stunden pro Woche

e Prozessorientiertes Behandlungsmanagement mit standardisierter Befunderhe-
bung, Bestimmung der Krankheitsaktivitat, der Funktionseinschrankung und des
SchmerzausmalRes zu Beginn und am Ende des stationdren Aufenthaltes

e Zur Beurteilung der Krankheitsintensitat sind diagnosebezogen folgende Instrumen-
te einzusetzen: Disease activity score 28 (DAS 28), Funktionsfragebogen Hanno-
ver, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) oder Bath Anky-
losing Spondylitis Functional Index (BASFI). Ist der Einsatz bei einer Diagnose oder
zu einem bestimmten Zeitpunkt medizinisch nicht sinnvoll (z.B. BASDAI bei chroni-
scher Polyarthritis oder erneute Messung mit dem FFbH bei Entlassung), so
braucht das Instrument nicht verwendet zu werden

e Zur Beurteilung der Schmerzintensitat sind die Numerische Rating-Skala/Visuelle
Analog-Skala(NRS/VAS) als Schmerzscore zu verwenden

e Der unmittelbare Beginn der Schmerztherapie, Physiotherapie oder physikalischen
Therapie muss gewahrleistet sein

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus
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Hinw.:

Mindestmerkmale:

¢ Kontinuierliche Vorhaltung und Durchfiihrung differenzierter Behandlungsprogram-
me ausgerichtet auf Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, Insulinpum-
pentherapie, Bluthochdruck, Adipositas, Dyslipidamie, Nephropathie und schweren
Hypoglykamien. Bei der alleinigen Behandlung von Kindern und Jugendlichen (z.B.
in Kinderkliniken) ist die kontinuierliche Vorhaltung und Durchfiihrung differenzierter
Behandlungsprogramme, ausgerichtet auf Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1,
ausreichend

e Multimodales Team unter facharztlicher Behandlungsleitung (Facharzt fir Innere
Medizin oder Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Endokrinologie und
Diabetologie oder Facharzt fiir Innere Medizin oder Kinder- und Jugendmedizin und
"Diabetologe DDG")

e Einsatz von mindestens 3 Therapiebereichen: Physiotherapie, Psychologie, Diabe-
tesberatung, Medizinische FuRpflege/Podologie, soziale Interventionen in patien-
tenbezogenen unterschiedlichen Kombinationen mit einer Therapiedichte von min-
destens 11 Stunden pro Woche

e Wachentliche Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger
Behandlungsergebnisse und weiterer Behandlungsziele

¢ Bei Kindern und Jugendlichen erfolgt die Therapie auch unter Einbeziehung von
Eltern und/oder anderen Bezugspersonen

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Motivationsbehandlung Abhangigkeitskranker (Qualifizierter Entzug)

Hinw.:

Mindestmerkmale:

e Behandlung durch ein multidisziplindr zusammengesetztes, systematisch supervi-
siertes Behandlungsteam (Arzte, Psychologische Psychotherapeuten oder Sucht-
therapeuten, Sozialpddagogen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Krankenpfle-
ge mit suchtmedizinischer Zusatzqualifikation wie z.B. Fortbildung in motivierender
Gespréachsfuhrung) unter Leitung eines Arztes flur Psychiatrie und Psychotherapie,
eines Arztes mit der Zusatzweiterbildung "Spezielle Schmerztherapie" oder eines
Facharztes fur Innere Medizin mit belegter Fachkunde bzw. Zusatzweiterbildung
"suchtmedizinische Grundversorgung”. Im letztgenannten Fall muss das fur den
qualifizierten Entzug zustandige Team Uber kontinuierlichen psychiatrisch-
psychotherapeutischen Sachverstand verfigen (z.B. mehrmals wdchentliche Konsi-
liartatigkeit eines Arztes fliir Psychiatrie und Psychotherapie)

e Somatische Entgiftung, differenzierte somatische und psychiatrische Befunderhe-
bung mit Behandlung der Folge- und Begleiterkrankungen, Aufklarung tber Abhan-
gigkeitserkrankungen, soziale Stabilisierung, Motivierung zur Weiterbehandlung und
Einleitung suchtspezifischer Anschlussbehandlungen

¢ Standardisiertes suchtmedizinisches und soziales Assessment

e Ressourcen- und lésungsorientiertes Therapiemanagement unter Einsatz differen-
zierter Therapieelemente in patientenbezogener Kombination von Gruppen- und
Einzelarbeit mit mindestens drei Stunden pro Tag: Psychoedukative Informations-
gruppen, medizinische Informationsgruppen, Ergotherapie, Krankengymnas-
tik/Bewegungstherapie, Entspannungsverfahren, Angehdrigeninformation und -
beratung, externe Selbsthilfegruppen, Informationsveranstaltungen von Einrichtun-
gen des Suchthilfesystems

e Eingliederung des Patienten in das bestehende regionale ambulante und stationéare
Suchthilfesystem

Bis zu 6 Behandlungstage

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Multimodale kinder- und jugendrheumatologische Komplexbehandlung
Hinw.:
Mindestmerkmale:
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e Team unter facharztlicher Behandlungsleitung (Facharzt fir Kinder- und Jugend-
medizin mit der Zusatzbezeichnung Kinderrheumatologie)

¢ Einsatz von mindestens 3 Therapiebereichen: Physiotherapie/ Krankengymnastik,
Physikalische Therapie, Ergotherapie, Schmerztherapie, altersbezogene kognitive
Verhaltenstherapie, sozialpadiatrische Betreuung und Krankheitsbewaltigungsmaf3-
nahmen unter Anleitung eines spezialisierten Therapeuten in patientenbezogenen
unterschiedlichen Kombinationen mit einer Therapiedichte von mindestens 11
Stunden pro Woche

e Prozessorientiertes Behandlungsmanagement mit standardisierter Befunderhebung

e Bestimmung der Krankheitsaktivitdt und des SchmerzausmalRes zu Beginn und am
Ende des stationdren Aufenthaltes (Bestimmung der Krankheitsaktivitat, Bestim-
mung der Beeintrachtigung der Aktivitaten des taglichen Lebens durch den Child-
hood Health Assessment Questionaire (CHAQ), Beurteilung der Schmerzintensitat
durch Numerische Rating-Skala/Visuelle Analog-Skala (NRS/VAS) als Schmerzsco-
re)

e Wochentliche Teambesprechungen in multidisziplindren Behandlungsteams unter
kinderrheumatologischer Leitung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger
Behandlungsergebnisse und weiterer Behandlungsziele

e Alters- und krankheitsspezifische Krankheitsbewéaltigungsmaflinahmen unter fach-
kundiger Anleitung in patientenbezogenen unterschiedlichen Kombinationen unter
Bertcksichtigung der Sozialpadiatrie, Selbsthilfe und Elternanleitung sowie der Be-
sonderheiten von Wachstum, Entwicklung und Adoleszenz

Mindestens 7 bis héchstens 13 Behandlungstage

Mindestens 14 bis héchstens 20 Behandlungstage

Mindestens 21 Behandlungstage

Teilstationare geriatrische Komplexbehandlung

Exkl.:

Geriatrische fruhrehabilitative Komplexbehandlung ( 8-550 ff.)

Hinw.:

Jeder Tag mit teilstationarer geriatrischer Behandlung, an dem die nachfolgenden

Bedingungen erfiillt werden, ist einzeln zu kodieren.

Mindestmerkmale:

e Teamintegrierte Behandlung unter facharztlicher Behandlungsleitung (Zusatzwei-
terbildung oder Schwerpunktbezeichnung im Bereich "Klinische Geriatrie" erforder-
lich)

e Aktuelle Durchfuihrung zu Beginn der Behandlung bzw. Vorhandensein (maximal 4
Wochen) eines standardisierten geriatrischen Assessments in mindestens 4 Berei-
chen (Mobilitat, Selbsthilfefahigkeit, Kognition, Emotion)

e Aktuelle Durchfihrung zu Beginn der Behandlung bzw. Vorhandensein (maximal 4
Wochen) eines sozialen Assessments in mindestens 5 Bereichen (soziales Umfeld,
Wohnumfeld, hausliche/au3erhausliche Aktivitaten, Pflege-/Hilfsmittelbedarf, recht-
liche Verfigungen)

e Arztliche Visite
Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes Pflegepersonal
Vorhandensein folgender Bereiche: Physiotherapie, Physikalische Therapie, Ergo-
therapie, Psychologie/Neuropsychologie, Logopéadie/fazioorale Therapie, Sozial-
dienst

o Gesamtaufenthaltsdauer pro Tag in der teilstationaren Einrichtung (inkl. Lagerungs-
und Erholungszeiten) von mindestens 330 Minuten (ohne Transportzeiten)

Eine gleichzeitige akutmedizinische Diagnostik bzw. Behandlung ist gesondert zu ko-

dieren

Basisbehandlung

Umfassende Behandlung

Hinw.:

Mindestmerkmale:

Teamintegrierter Einsatz von mindestens 2 der folgenden 5 Therapiebereiche: Physio-

therapie, Physikalische Therapie, Ergotherapie, Logopadie/fazioorale Therapie, Psy-

chologie/Neuropsychologie

60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie

Hinw.:
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Die Einzeltherapie muss mindestens 30 Minuten betragen

Mehr als 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie
Hinw.:

Die Einzeltherapie muss mindestens 45 Minuten betragen

Phoniatrische und padaudiologische Komplexbehandlung

Hinw.:

Ein Kode aus diesem Bereich ist nur einmal pro stationaren Aufenthalt anzugeben.
Operationalisierte, stationare Therapie durch ein multidisziplindres Team unter Be-
handlungsleitung eines Facharztes mit phoniatrisch-padaudiologischer Qualifikation.
Einsatz von mindestens drei Therapeutengruppen in patientenbezogenen unterschied-
lichen Kombinationen mit unterschiedlichem Zeitaufwand

Integrierte phoniatrisch-psychosomatische Komplexbehandlung von Stérungen
der Sprache, des Sprechens, der Stimme, des Schluckens und des Horens
Hinw.:

Somatische und psychosomatische Behandlung bei akuten und chronischen somati-
schen Stérungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme, des Schluckens und des
Horens mit psychischer Komorbiditat

Integrierte padaudiologische Komplexbehandlung

Inkl.:

Behandlung horgestorter Kinder, ggf. mit konventionellen Horhilfen

Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit Cochlea-Implantaten

Behandlung von Kindern mit auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstérungen
Hinw.:

Cochlea-Implantaten mit Gebrauchsschulung, Erfolgskontrolle und funktionstechni-
scher Uberpriifung unter Beriicksichtigung entwicklungspsychologischer Bedingungen
und der Koordination medizinisch-rehabilitativer bzw. padagogisch-férdernder Mal3-
nahmen zu kodieren
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Fallbeispiel OPS-Code Begrindung / Bemerkung

1. Patient ist 32 Tage stationar aufgenommen 9-401.42 mehr als 4 Std. Musikthera-
mit schwer einstellbarer Epilepsie, bekam Kinstlerische pie; Teambesprechung kann
Musiktherapie. In dieser Zeit fanden statt: 21 | Therapie nicht kodiert werden
Kontakte a 45 min Musiktherapie, 4 Kontakte
a 5 min. mit Pflege, 1 Teambesprechung a
45 min. (Pflege/Arzt/Erzieher /Therapeuten)

2. 12jahriges Kind ist 32 Tage stationar aufge- 9-403.4 Mind. 30 Therapieeinheiten
nommen mit schwer einstellbarer Epilepsie. Sozial- und Uber 12 Tage, davon mind. 6

Neben 21 Musiktherapiestunden a 45 Min.
finden 6 Elterngesprache a 45 Min. durch ei-
nen Psychologen statt, sowie 5 Physiothera-
pieeinheiten a 45 min.

neuropadiatri-
sche Komplex-
behandlung:
Erweiterte In-
tensivtherapie

Einheiten durch einen Arzt
oder Psychologen

3. Patientin ist 10 Wochen stationéar aufge-
nommen. Es finden an insgesamt 15 Tagen
wdchentlich 1-2 tiefenpsychologische orien-

9-410.17
Tiefenpsycholo-
gisch fundierte

An 11 und mehr Tagen mit je
einstiindiger Behandlungs-
dauer

tierte Gesprache von mind1h Dauer mit der Psychotherapie
Psychotherapeutin statt.
4. Patientin ist 5 Tage stationar aufgenommen, | 9-401.31 Gesamtzeit 150 Min,. d.h.

es finden taglich supportive Gesprache von
min. 30mindtiger Dauer statt.

supportive The-
rapie

zwischen 2-4h

5. Pé&diatrisch-onkologischer Patient ist 8 Wo-
chen stationar aufgenommen. In dieser Zeit
finden statt: Kunsttherapie, Physiotherapie
und begleitende Elterngesprache in unter-
schiedlichem Zeitaufwand.

8-974.2
Multimodale
Komplexbe-
handlung bei
sonstiger chro-
nischer Erkran-
kung

Einsatz von 3 Berufsgrup-
pen, genauer Zeitaufwand
nicht vorgegeben; mehr als
21 Behandlungstage

6. Patient ist 3 Wochen stationar aufgenom-
men, eine Sozialarbeiterin bereitet die haus-
liche Versorgung vor (Gesprache mit dem
Partner und organisatorische MaRhahmen
zur Strukturierung des Familienalltags (2
Stunden), Psychologin férdert die Krank-
heitsverarbeitung beim Patienten (2 Stunden)

9-401.51
Integrierte psy-
chosoziale
Komplexbe-
handlung

Einsatz von 2 Berufsgrup-
pen, davon ein Psychologe,
Gesamtzeitaufwand 3 bis 5
Stunden

7. Jugendlicher Patient ist 5 Tage stationar
aufgenommen, Eltern kommen zur Erzie-
hungsberatung: ein Gesprach, 30 min.

Kann nicht mit
9-401.1 kodiert
werden.

Gesamter Zeitaufwand unter
50 min.

8. Patient ist 10 Tage station&r aufgenommen, 9-401.22 Gesamter Zeitaufwand 50
Sozialdienst organisiert Nachsorgemafnah- | Nachsorgeor- Min bis 2 Std.
me: 2 X 45 min. ganisation

9. Patient ist 10 Tage station&r aufgenommen. 9-401.10 Gesamtdauer 50 Min bis 2
Mit Patient und Ehefrau werden 2 Paarge- Paarberatung Std.

sprache von je 45 Min durchgefihrt

Psychosoziale OPS-Kodes — Kodierleitfaden der BAG-PVA

26



	 Vorbemerkung
	 Kodierregeln
	1. Psychosoziale „Einzelkodes“
	2.  Psychosoziale „Komplexziffern“
	Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung 

	3.  Komplexziffern für bestimmte medizinische Hauptdiagnosen
	4.  Kodierbeispiele

